
Umweltministerkonferenz 
 

- Umlaufbeschluss - 
 

gemäß Ziffer 7 der Geschäftsordnung der UMK  
 

Nr. 35 / 2012 
 

 
 
 Bedeutung des § 34 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) im 

Rahmen von immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren -  

Klärung von Anwendungsfragen 

 

Berichterstatter: Baden-Württemberg / LAI 

Niedersachsen / LANA 

Beschluss: 

1. Die Umweltministerkonferenz nimmt den Bericht der LAI und der LANA zur 

Kenntnis. 

2. Die Umweltministerkonferenz bittet um einen erneuten Bericht zur 80. Sitzung.  

 

 


